Strafrechtliche Verantwortlichkeit
fiir die Totung von Fliichtlingen

EMRK Art. 1,71, 14

EuGHMR, Urteil vom 22. Marz 2001 - Beschwerde Nr. 44801/98

Sachverhalt:

Ebenso wie der ehemalige Verteidigungsminister
bzw. stellvertretende Verteidigungsminister der
DDR (Kefiler und Streletz) wurde auch Egon Krenz
als Mitglied des Politbtiros der ZK der SED und des
Nationalen Verteidigungsrates vom LG Berlin we-
gen Totschlages zu einer mehrjdhrigen Freiheits-
strafe verurteilt. Die Revision zum BGH blieb er-
folglos. Die Verfassungsbeschwerde hat das
Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom
12.01.2000 nicht zur Entscheidung angenommen.

Der Beschwerdefiihrer hat vor dem EuGHMR
vorgetragen, dass die Taten, derentwegen er ver-
folgt wurde, zum Zeitpunkt ihrer Begehung we-
der nach dem Recht der DDR noch nach interna-
tionalem Recht eine Straftat darstellte. Die
Verurteilung durch bundesdeutsche Gerichte
habe daher gegen Art. 7 I der Konvention ver-
stoflen, in der es heifit:

»Niemand darf wegen einer Handlung oder Unter-
lassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung
nach innerstaatlichem oder internationalem Recht
nicht strafbar war. Es darf auch keine schwerere als
die z.Z. der Begehung angedrohte Strafe verhingt
werden. «

Die Beschwerde hatte keinen Erfolg.

Aus den Griinden:

Nationales Recht
Rechtfertigungsgriinde nach DDR-Recht

(64) Im Lichte der in der Verfassung und anderen
Rechtsbestimmungen der DDR enthaltenen
Grundsatze sieht der Gerichtshof die Verurtei-
lung durch bundesdeutsche Gerichte, die die ge-
nannten Normen ausgelegt und auf die jeweili-
gen Fille angewandt haben, als auf den ersten
Blick weder willkiirlich noch gegen Art. 7 I der
Konvention verstofiend an.

(71) Das Ziel der von den Beschwerdefiihrern
eingefithrten Staatspraxis war es, die Grenze zwi-
schen den zwei deutschen Staaten »um jeden
Preis« zu schiitzen, um die durch den massiven
Exodus ihrer eigenen Bevolkerung bedrohte Exi-
stenz der DDR zu wahren.

(72) Der Gerichtshof weist jedoch daraufhin,
dass eine so begriindete Staatsrdson ihre Grenzen

in den Grundsdtzen findet, die in der Verfassung
und den Gesetzen der DDR selbst zum Ausdruck
kamen. Sie muss vor allem das Erfordernis des
Schutzes menschlichen Lebens respektieren, das
in der DDR-Verfassung, dem Volkspolizeigesetz
und im Grenzgesetz enthalten war. Dabei ist dar-
auf hinzuweisen, dass bereits zur Tatzeit das
Recht auf Leben, international gesehen, das
hochste Gut auf der Werteskala der Menschen-
rechte war.

(75) Dartiber hinaus wurden die Handlungen der
Beschwerdefithrer unabhéngig von der Verant-
wortlichkeit der DDR als Staat vom § 95
StGB/DDR als strafbar angesehen:

»Auf Gesetz, Befehl oder Anweisung kann sich nicht
berufen, wer in Missachtung der Grund- und Men-
schenrechte... handelt; er ist strafrechtlich verantwort-
lich. «

(76) Es gibt daher kein Zweifel, dass die Be-
schwerdefiihrer fiir das in Frage stehende Han-
deln individuell verantwortlich waren.

Vorhersehbarkeit der Verurteilungen

(78) Der Gerichtshof ist der Auffassung, dass eine
Staatspraxis wie die Grenzpolitik der DDR, die
eklatant Menschenrechte missachtet — vor allem
das Recht auf Leben, das hochste Gut auf der in-
ternationalen Werteskala der Menschenrechte —
nicht vom Schutz des Art. 7 I der Konvention er-
fasst wird. Diese Staatspraxis, die der Sache nach
nichts mit den Gesetzen, auf denen sie eigentlich
fulen sollte, zu tun hatte und die allen Organen
der DDR einschliefllich der Justizorgane auferlegt
worden war, kann nicht als »Recht«i.S. des Art. 7
der Konvention angesehen werden.

(88) Der Gerichtshof kommt daher zu der Auffas-
sung, dass die Beschwerdefiihrer, die als politi-
sche Fithrer der DDR den Schein einer vom
Rechtssystem der DDR ausgehenden Legalitét ge-
schaffen hatten, aber dann eine Praxis einfiihrten
oder aufrecht erhielten, die die fundamentalen
Grundsitze dieses Systems eklatant missachtete,
sich nicht auf den Schutz des Art. 7 I der Kon-
vention berufen konnen. Eine gegenteilige Beur-
teilung wiirde Ziel und Zweck dieser Bestim-
mung zuwiderlaufen, die sicherstellen soll, dass
niemand willkiirlicher Verfolgung, Verurteilung
oder Bestrafung unterworfen wird.

Internationales Recht
Internationaler Schutz des Rechts auf Leben

(93) ... Dieses Recht (auf Leben) ist auch in der
Konvention enthalten, dessen Art. 2 I feststellt:
»Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich
geschiitzt. Niemand darf absichtlich getitet werden,
aufler durch Vollstreckung eines Todesurteils, das ein
Gericht wegen eines Verbrechens verhdngt hat, fiir
das die Todesstrafe gesetzlich vorgesehen ist.«
(94) ... Es zeigt sich, dass das Recht auf Leben ein
unverduflerliches Merkmal des Menschen ist und
den hochsten Rang auf der Werteskala der Men-
schenrechte einnimmt.
(95) Die Beschwerdefiihrer haben jedoch be-
hauptet, dass ihre Handlungen durch die Aus-
nahmeregeln des Art. 2 II der Konvention ge-
rechtfertigt gewesen seien, der bestimmt:
»Eine Totung wird nicht als Verletzung dieses Artikels
betrachtet, wenn sie durch eine Gewaltanwendung
verursacht wird, die unbedingt erforderlich ist, um
a) jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen;
b) jemanden rechtmdfig festzunehmen oder jeman-
den, dem die Freiheit rechtmdfig entzogen ist, an
der Flucht zu hindern;
¢) einen Aufruhr oder Aufstand rechtmdfig niederzu-
schlagen.«

(96) Der Gerichtshof ist der Auffassung, dass un-
ter Beriicksichtigung der oben dargelegten Argu-
mente der Tod von Fliichtlingen auf keinen Fall
das Ergebnis einer »unbedingt erforderlichen«
Gewaltanwendung war. Die in der DDR von den
Beschwerdefithrern geschaffene Staatspraxis hat
niemanden gegen unrechtmiflige Gewalt ge-
schiitzt. Sie diente nicht der Durchfiihrung einer
Verhaftung, die als »rechtmdfig« nach den Ge-
setzen der DDR angesehen werden konnte, und
hatte nichts zu tun mit der Niederschlagung ei-
nes Aufruhrs oder Aufstandes, da das einzige Ziel
der Fliichtlinge das Verlassen des Landes war.
(97) Daraus folgt, dass die Handlungen der Be-
schwerdefiihrer in keiner Weise von Art. 2 II der
Konvention gerechtfertigt waren.

Internationaler Schutz der Freiztigigkeit

(100) ... Zweitens kann nicht behauptet werden,
dass eine generelle Mafinahme, die fast die ge-
samte Bevolkerung eines Staates davon abhielt,
diesen zu verlassen, zum Schutz seiner Sicherheit
bzw. fiir den Schutz der anderen genannten In-
teressen erforderlich war. Schlief}lich war die Art
und Weise, in der die DDR das Verbot, das seine
Staatsbiirger vom Verlassen des Landes abhielt,
in die Praxis umsetzte und wie sie dessen Miss-
achtung bestrafte, mit einem anderen Recht des
Paktes unvereinbar, namentlich mit dem in Art. 6
garantierten Recht der Opfer auf Leben.

Die Staatenverantwortlichkeit der DDR und die in-
dividuelle Verantwortlichkeit der Beschwerdefiihrer

(102) Indem die DDR Anti-Personen-Minen und
Selbstschussanlagen entlang der Grenze installier-
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te und die Grenztruppen anwies, »Grenzverletzte
zu vernichten und die Grenze um jeden Preis zu
schiitzen, hat die DDR ein Grenzregime errichtet,
das klar die Pflicht zum Schutze des menschlichen
Lebens, die in der DDR-Verfassung und den Geset-
zen enthalten war, sowie das von den erwahnten
internationalen Dokumenten geschiitzte Recht
auf Leben missachtete: Ebenso verletzte das Regi-
me das Recht auf Freiziigigkeit.

(104) Wenn die DDR noch existierte, dann ware sie
volkerrechtlich gesehen fiir die in Frage stehenden
Handlungen verantwortlich. Es gilt noch festzu-
stellen, dass neben dieser Staatenverantwortlich-
keit die Beschwerdefiihrer zur Tatzeit auch indivi-
duell strafrechtlich verantwortlich waren. Auch
wenn sich eine solche Verantwortlichkeit nicht
aus den genannten internationalen Dokumenten
zum Schutze der Menschenrechte ergibt, so kann
sie doch aus diesen Dokumenten abgeleitet wer-
den, wenn diese im Zusammenhang mit § 95
StGB/DDR gesehen werden. Dieser stellte bereits
seit 1968 ausdriicklich fest, dass diejenigen, die die
internationalen Verpflichtungen der DDR oder
Grund- und Menschenrechte verletzten, individu-
ell strafrechtlich verantwortlich waren.

Behauptete Verletzung des
Diskriminierungsverbots

(110) Die Beschwerdefiihrer sind der Auffassung,
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
habe durch das Abstellen auf die »Radbruch’sche
Formel« ein diskriminierendes System des Rechts
geschaffen. Dieses sollte ehemaligen Biirgern der
DDR, die nunmehr Biirger der Bundesrepublik
Deutschland seien, die Moglichkeit einer Beru-
fung auf das in Art. 7 I der Konvention enthalte-
ne Verbot der Riickwirkung von Strafgesetzen
versagen.

(113) Der Gerichtshof geht jedoch davon aus,
dass die vom BVerfG angewandten Grundsitze
als allgemein anwendbare Grundsitze verstan-
den wurden und daher ebenso in Bezug auf Per-
sonen, die nicht ehemalige Biirger der DDR sind,
anwendbar waren.

Aus diesem Grunde entscheidet der Gerichtshof

einstimmig:

1. Es lag keine Verletzung von Art. 7 I der Kon-
vention vor.

2. Es lag keine mit Art. 14 i.V.m. Art. 7 der Kon-
vention unvereinbare Diskriminierung vor.

Anmerkung:

Mit dem Urteil des Europdischen Gerichtshofs
fiir Menschenrechte ist die strafrechtliche Ver-
antwortlichkeit der Mitglieder des Politbiiros des
Zentralkomitees der SED und des Nationalen
Verteidigungsrates endgiiltig festgestellt. Den-
noch wird die Diskussion anhalten, die sich vor
allem an der Anwendung der »Radbruch’schen
Formel« entziindet. Nach ihr muss das positive

Recht der Gerechtigkeit weichen, wenn der Ver-
stof} gegen elementare Gebote der Gerechtigkeit
und gegen volkerrechtlich geschiitzte Menschen-
rechte so offensichtlich und unertraglich ist,
dass er die allen Volkern gemeinsamen, auf Wer-
te und Wiirde des Menschen bezogenen
Rechtsiliberzeugungen unertréglich verletzt. Rad-
bruch hatte seine Ausfithrungen auf die natio-
nalsozialistischen Massenmorde bezogen und
die Formel auf Volkermord, Kriegs- und Mensch-
lichkeitsverbrechen sowie schwere Verstofle
gegen die Genfer Konventionen beschrankt. In
BGHSt 39, 1 ff. hat dann der Bundesgerichtshof
die »Radbruch’sche Formel« auch auf die Schiisse
an der Berliner Mauer und an anderen Stellen
der innerdeutschen Grenze angewandt, ohne die
unbestreitbaren Unterschiede in der Schwere na-
tionalsozialistischer Gewaltverbrechen einerseits
und den Tétungen an der innerdeutschen Gren-
ze andererseits zu leugnen. Diese Rechtspre-
chung ist auf so lebhafte Kritik gestofen (vgl.
nur A. Kaufimann, NJW 1995, 81; Alexy, Mauer-
schiitzen: Zum Verhaltnis von Recht, Moral und
Strafbarkeit, 1993; Lecheler, Unrecht in Gesetzes-
form?, 1994), dass sich der BGH veranlasst sah,
seine Rechtsprechung nédher zu erlautern (BGH
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ertraglicher Weise gegen volkerrechtlich ge-
schiitzte Menschenrechte verstiefien, konnen die
dafiir verantwortlichen Machthaber und diejeni-
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genden Entscheidung des Europdischen Ge-
richtshofs fiir Menschenrechte nachdriicklich
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Prof. Dr. Bernd-Riideger Sonnen lehrt
Strafrecht an der Universitit Hamburg, ist
Vorsitzender der DV]] und Mitherausgeber
dieser Zeitschrift

m Bernd-Dieter Meier
Strafrechtliche Sanktionen
Springer-Verlag, Heidelberg
378 Seiten, 49,90 DM

m Sabine Nowara

Sexualstraftater und Mafregelvollzug
Kriminologischen Zentralstelle, Wiesbaden
150 Seiten, 28,- DM

m Martin H.W. Méllers (Hg.)
Worterbuch der Polizei
Verlag C.H. Beck, Miinchen
2000 Seiten, 178,— DM

Materialien

m Rechtsradikalismus im bundesdeutschen
Strafvollzug - Ergebnisse einer Umfrage und
Dokumentation

38 Seiten, 10,— DM (inklusive Versandkosten)
Arbeitskreis Kritischer Strafvollzug e.V.

Postfach 1268, 48002 Miinster

Tel.: 0251-8339325 oder 0251-6743359

Email aks-ev@muenster.de

Internet: http://www.knast.net/aks

m Kolte/Prepeliczay/Schmidt-Semisch/Stover (Hg.)
Gedankengeféangnisse aufbrechen

Eine Festschrift zum 65. Geburtstag von

Stephan Quensel

Internetpublikation:
http://www.bisdro.uni-bremen.de

1P 216,73.216:168, am 22.06.2026, 08:33:47, gesch
Inhalts Im for oder ,

Ertaubnis st



https://doi.org/10.5771%2F0934-9200-2001-3-38

	Sachverhalt
	Aus den Gründen
	Nationales Recht
	Internationales Recht

	Anmerkung:

